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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.02.1961

Norm

StGB §74 Z5

Rechtssatz

Die Drohung ist auch dann geeignet, gegründete Besorgnisse einzu5ößen, wenn der Bedrohte den Umständen nach

besorgen mußte, daß der Täter ihn in einem späteren Zeitpunkt mißhandeln und - wie angedroht - verletzen werde.

Handlungen und Äußerungen, die die Ernstlichkeit der vom Täter ausgesprochenen Drohung unterstreichen, sind

nicht erforderlich.

Entscheidungstexte

8 Os 428/60

Entscheidungstext OGH 13.02.1961 8 Os 428/60

12 Os 160/72

Entscheidungstext OGH 13.11.1972 12 Os 160/72

nur: Die Drohung ist auch dann geeignet, gegründete Besorgnisse einzuflößen, wenn der Bedrohte den

Umständen nach besorgen mußte, daß der Täter ihn in einem späteren Zeitpunkt mißhandeln und - wie

angedroht - verletzen werde. (T1)
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